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Díe Tiltigkeit des Buchsach-
vers titndigen für das Gericht

res Interesse erforclerlich, gerichtshängige

Einzelfälle, die vielfach als fachliche G¡enz-

fälle bezeichnet werden können, von cinem

net¡tralen Standpunkt abzuhandeln.

2. Die Anforderungen an den

B uchsachverständigen bei
Gericht

Es rvircl von zrvei grundsätzlichen Aufga-

ben des Sachversldndigen ge.sprochen. [3]
Einerse its ist er Helfer des Cerichtes, rvenn er

sein Fachwissen und seine Berulserfahruns

in das Gerichtsverfahren einbringt, an,j.r.u
seits ist er Bcweisnrittel, da durch seine Bc-

fundbearbeitung und sein Cutachten pro-

zeßrelevante Tatsachenfe.ststellungen gc-

troffen werdelt köntren.

Damit ausreichend geeignere Sachver*,

ständige den Gerichten zur Verfügung .sreF"

þs¡, rvurde das Sachversländigenrvesen irr

Österreich durch das Sachverständigen- und

Dolmetschergesetz .sorvie das Cebührenan-

spruchsgesetz geregelt. Die Eintragungsvor-

1. Einleitung
Schlagrvorte wie die ..Allmacht" des

Sachverständigen oder ..Expertenkult" wei-

sen auf ein Unbehagen hin. das in der heuti-

gen komplexen Gesellschaft ,e.egenüber den

Gutachtern bestehl. ln den Standesregeln für

Sachverständige wird auf ,das hohe MalJ an

Vertrauen, ctas ctie Men.schen der Tritigkeit

des gerichttich beeicleten Sachverständigen

entgegcnbringen" Il hingeu'iesen. Für den

einzelnen Sachverständigen kann die Ver-

antwortung, rvelche sich aus seiner teilweise

exponierten Stellung elgibt, eine besondere

Belastung darstellen, die er durch die Einhal-

tung der rnaßgeblichen gesetzlichen Vor-

schrilten, der Standesregeln uncl Berufs-

grundsätz.e sowie unter Bedachtnahme auf

Grundsätze ordnungsrnälliger Gutachten-

erstellung [2] abbauen kann.

Die Bereitschaft. eine Buchsachver.stãn-

digentätigkeit regelmäßig atrszuüben. ist ge-

ringer als der Beclarf, den die Gerichte haben.

In der Nomenklatur der Sachverständigenli-

ste werden die Buchsachverständi-qen im en-

geren Sinn unter Cruppe 92 und im weiteren

(betriebsu,irtschaftlichen) Sinne unter Grup-

pe 91 erfaßt (s. Abb. I ). Für die Buch.sacltver-

stäncligentütigkeit ist sicherlich ein besonde-
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sind in $ 2 SDG geregelt. [4]
Wird ein Buchsachverständiger für den

Einzelfall vom Gericht zur Gutachtenerstel-

lung aufgefordert, so ntuß der Auftrag nicht

übernom¡nen rverden. Der ständig gerichtl ich

beeidete Sachverständige hat eine Gutach-

tenerstattungspfl icht, rvobei int wesentlichen

nur die Überlastung aus anderen Gerichtsgut-

achten einen Entschlagungsgrund darstellt.

Dahinter steckt das verständliche Anliegen

aus der Sicht der Gerichte, daß der Sachver-

stándige zur Verfügung stehen muß, wenn

das Gericht ihn benöti-et und nicht wenn der

Sachvers(ändige gerade Zeit hat. [51

;fi Derô I0SDG siehtnebenderrviederholt
\üngerechtferti gten Wei gerung zum Sachver-

ständigen bestellt zu rverden. noch einen

weiteren Grund zur Streichung aus der Sach-

verständigenliste vor. Dieser Grund ist dann

gegeben, rvenn der Sachverständige wieder-

holt die Aufnahme des Befundes oder die Er-

stattung eines Gutachtens über Gebühr hin-

aus verzögert.

Nach den Standesregeln muß sich der

Sachverstânclige bemühen, die erteilten Fri-
sten einzuhalten und bei Auftragsver-eabe

prüfen. ob er innerhalb der festgesetzten Fri-
sten das Cutachten erstellen kann. Es wird
ein Gutachter daher öfter ablehnen müssen,

je rascher das Gutachten verlangt rvird.

Während noch vor zehn Jahren einern an-

.qehenden Buchsachverständigen gesagt
(}u.Oe, daß die Erstellung eines Gutaehtens

innerhalb von sechs Monaten sicherlich in

der Zeit ist, hat sich heute die Zeitspanne ver-

kürzt. Nun ist de¡ Wirtschaftstreuhändei bei

seinerTâtigkeit für seine Mandanten laufend

gezwungen, kurzfristig neue Termine einzu-

schieben. etlva rrenn ein Jahresabschluß für
ein Bankgespräch vorgezogen werden muß

oder unerwartet Betriebsprtifungen abzu-
wickeln sind. Daraus ergeben sich natur-
gemäß Verzögerungen bei der Gutachtener-

stellung.

Aber auch der Problemlösungsprozeß

bei der Cutachtenerstellung benötigt oft ei-
nen längercn Zeitraum bis das Problem so

du¡chdacht und gelöst ist, daß es ,.hàtf'. d. h.

auch bei Anfechtung bis zu den Höchstge-
richten von der Rechtsprcchung bestätigt
wird.
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Da die Fallösung in der täglichen Praxis

das Erfahrungsfundanent für den Buchsach-

verstândigen darstellt, rvird die gerichtliche

Sachverständigentâtigkeit grundsätzlich ei-

ne Nebentätigkeit für den Wirtschaftstreu-

händer sein. Die Sachverständigenf ätigkeit
gehört m. E- direkt zum Berufsbild des Wirt-
schaftstreuhänders und ist nicht nur eine ver-

einbare Tätigkeit. Dics gilt auch für die Be-

rufsgruppe der Steuerberater, wenn man es

aus der Sicht einer Aussage betrachtet. die

dem Nobelpreisträger fiir Physik Heisenberg

zugeschrieben rvird. Danach ist ein Experte
jemand, .,der die schlinmsten Fehler seines

Fachbereiches kennt, und weiß wie sie ver-

mieden werden können". [6ì
Die Grundsätze unter denen der freie Be-

ruf des'Wirtschaftstreuhänders auszui.iben

ist, decken sich n:it den Standesregeln. die

für Sachverständige nunmehr aufgestcllt

wurden. Anzuführen sind hier insbesondere

die besondere Vertrauen.swürdigkeit, ge-

ordnete rvirtschaftliche Verhâltnisse, Ge-

rvissenhaftigkeit, Verschrviegenheitspfl icht.

Eigenverantwortlichkeit, Unabhãngigkeit,

Unparteilichkeit und dauernde Weiterbíl-

dung.
'Wenn in den Standesregeln der Sachver-

ständigen ausgeführt ist, daß der Sachver-

ständige angehalten ist, die*Gege nstãnde ei-

nes Augenscheins" zu untersuchen. so er-

kennt man, daß hier die Bezugnahnle auf

technische Fragestellungen im Vordergrund

steht, rvährend für den Buchsachverständi-

gen charakteristisch ist, daß er ausge.hend

von den Aufzeichnungen des Rechnungswe-

sens. rvelche die (wirtschaftliche) Wirklich-
keit abbitden, seine Aussagen trifft.

3. Abwicklung eines
Gerichtsgutachtens

An den Buchsachverständigen rverden

die Aufgabenstellungen prìmär irn Rahnlen

von Zivil- und Strafi'erfahren herangetra-

gen. Es sindjedoch auch hãufig Gutachten in

Arbeit.s- und Sozialprozessen zu crstellen,

Dabei sind vom Gutachter die jeleiligert

prozessuellen Verfalrrensvorschriften zu be-

achten. E.s kann Kramn¡er zugestimm( wer-

den, rvenn er neint .,der Sachverständige

kann seinc Aufgabe nu¡ erfüllen, wenn seine
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Unabhängigkeit, strikte Unparteilichkeit,

Objektivität und Sachkundc in höchstem

Maße durch eine zeitgeniäße Verfahrensre-

gelung gesichert ist". [7]

3 .l . Auftrag und

Kosten.vorsc:hutJ

Der Sachverständige erhält die Problem-

stellung für seine Tätigkeit mit dem regel-

mäßig schriftlich formulierten Gerichtsauf-

trag. Oft rvird dabei auf den gleichzeitig

übermittelten Gerichts¿kt verrviesen. wo in

Verhandlungsniederschriften teihvcise d ie

Fragestellungen (vor)formulie¡t sind. Es

zeigt sich, dafl bei diesen Auftragsforrnulie-

rungen vielfach,.Laienvorsteì lungen" domi -

nieren. die die Probleme de's Sachgebietes

naturgemâß nicht abschätzen können.

Da Wirtschaftstreuhänder viellach Ar-

beitsrückstände und Warleschlangen an ab-

zuarbeitenden Proble¡nen haben. ist es wich-

tig, sich bei Übernahrne eines Auftrages irn-

mer die Stantlesregeln vor Atrgen zu halten,

rvonach der Sachverständige ,,nach seiner

Beauftragung unverzüglich und - soweit er-

forderlich - durch ein erstes Aktienstudium

und durch erste informative Ermittlungen zu

prûfen" liat. ,.ob er für den Gutachtensauf-

trag die crforderliche Sachkolnpetenz be-

sitzt". In clieser Phase hat sich der Gutachte¡

mit dem Gericht in Verbindung zu setzen und

bei Zweileln an de.r sachlichen Zustândigkeit

den Auftrag abzulehnen, bzw' die Beizíe-

hung weiterer Sacbverständiger vorzuschla-

gen. [81

Wenn Gründe vorliegen, die die Unab-

hängigkeit, Objektivität und Unparteilich-

keit fraglich erscheinen lassen, ist nach den

Sachverstündigenstandesrichtlinien sorvohl

in cliesem Stadium als auch in jedem Stadium

der Gutachterarbeit das Gericht auf eine

eventuelle Befangenheì t hinzuri'eisen.

Der Anfaugsphase bei Zustcllung des

Gerichtsaktes soll besondere Aul'merksaltl-

keit gervidnret rverden. Hier sofor( Zeit ein'

zuplanen bringt für den Gutachtcr eine kon-

fliktfreiere Bearbeitung des Auftrages. Oft

dauert es lnnge bis Unterlagen beschafft

sind. Wcnn sich erst bei der Detailbearbei-

tung herausstellt. daß die Problenrstellung

unprâzise ist und sich die Notwendigkeit von

6

Klarstellungen ergibt, wird man kein Ver-

ständnis für eine darin begründete Verzöge-

rung der Gutachtensabgabe finden- [9J

Während bei juristischen Problemlösun-

gen die entsprechenden Rechtsauslegungs-

quellen teilwêise mühsam ermittelt und

kornbiniert rverden mússen, ist im buchhalte-

rischen Bereich die Durchsicht und Aufar-

beitung von Belegen, Konten und Jahresal¡-

schlüssen sehr zeitauftvendig. Dieser große

Zeitaufwand wird oft vom Gericht unter-

schlitzt. wenn es den Kostenvorschuß be-

stimmt. Die Gebtihrenanspruchsgesetzno-

velle 1994 hat im $ 25 Abs. I GebAG die von

dcr Rechtsprechung bereits herausgearbeite-

tc Warnpflicht des Sachverständigen einge-

führt. Danach hat der Sachverständige kei-

nen Gebührenanspruch, wenn er es unter-

läßt, das Gcriclrt darauf hinzuweisen, daß die

tatsäclìlich entslehende Gebühr für seine

Tätigkeit den Wert des Streitgegenstandes

ocler erheblich die Höhe eines erlegten Ko-

stenvorschusses übersteigen wird- Dadurch

sind iviederum die Parteien im Gerichtsver-

fahren angehalten. eine K0sten-Nulzen-

Analyse zu machen.

3 .2.Bescltaffu.ttg
vonU nterlagen

ln der Vorgangsweise bei der Beschaf;

fung der für die Gutachtonerstellung

benötigten Unterlagen bestehen Unterschie-

de fürden Sachverstãndigen im Zivilprozeß

einerseits und im Strafprozeß andererseits.

Es werden je nach Stand cles Verfahrens aud

dem regelmäßig dem Gutachter übermittel-

ten Gerichtsakt (s. Abb.2) bereits Informa-

tionen entnommen werden können.

Irn Zivilprozeß ($$ 351 ff ZPO) rvird der

Sachverständige zumeìst beauftragt, die Un-

terlagen selbständig von den Parteien zu be-

schaffen und bereits vorab werden Pçrsonen-

-sruppen, d ie der Verschrviegenheit unterlie -

geu, rvie etw¿ì die Wirtschaftstreuhänder

oder die Finanzverrvaltung, von den Parteien

von cler Verschrviegenheitspflicht entbun-

den. Bei den grof3en Mcngen von Belcgen,

die bei Buchsachverständigen-eutachten oft

benötigt werden, ist nach Abschluß des Ver-

fahrens immer darauf zu achten' daß die Un-

terla-sen rviede¡um abtransportiert werden'

da der Sachverständige ansonsren sprich-

rvörtlich,,darauf sitzen bleibt".

Im Srrafprozeß ($$ I I 6 ff SIPO), bei dem

cler Ermittlungsgrundsatz besteht, ist es der

Untersuchungsrichte¡ <ìer den Auftmg gibt

und auch für die Unterlagenbeschaffung

sorgt. Wlihrend also irn Zivilverfahren. wenn

mit den Partcien gesprochen wird, cler Sach-

verständige tunlichst die Anwälte beider

Parteien dartiber verstândigt, sollten direkrc

Gespräche ohne Beisein clcs Untersuchungs.

richters nicht erfolgen. Gerade in Strafvcr-

fahren konlmt es immer wieder vor, daß Un-

terlagen von der Kriminalpolizei beschlag.

nahmt werden nlüssen. damit der Sachver-

.stàndige zum benötigten Datcnmateriah.

kommt. Mi.ttermayr I l0] rveist insbesonde¡ði

auch auf die Streßsituationen im Strafver'

fahren hin, da dorl der Zeitdruck seltr groll

sein kann, \venn etv/a Untersuchungsltalt

verhângt rvur<le.

3 .3 . Beh.atr'dluttg

d.es Bev'eisthentas

Die Fragestellungen, die an den Bttch'

sachverständigen irn Rahmen von Gerichts-

verfahren herangetragen rverden. sind

äußerst vielfältìg. Bs gilt hicr die leidvoll bc-

kannte Elfahrung, daß nran sich in derTheo-

rie nicht ausdenken lç¿¡¡. $¿âs einenl in der

täglichen Praxis laufend an Einz-clfallsitua-

tionen begegnet. Nun werden ja regelmäßigr.

gerade jene Fälle gerichtsanhlingig, die nict$Ji

im Verhandlungsweg - zuntindest nicht in

der ersten Runde - bereinigt u'erden können'

ocler deren rechtliche Substrmtion untcr .[e'

setzliche Tatbestânde der gericlitlicben Klti-

rung bedürfen.

Es ist aulgrund des Einz-elfallcharakler'c

daher oft nicht möglich ein Lösungsrcz'epl

einzusetzen. Die Problemlüsung baul natíìr'

lìch grundsätzlich im¡ner auf der Beherr'

schung der betriebswirtschaftlichen N4ctho-

den und einer vielfälti,sen Beruf'serfahrun9

auf , es rvird jedoch manchmal erst eine untrr

thodoxe Kombination z-unl .,Aha-Erlebni-q"

beim Gutachter ftihren. ln der Begründung

mr¡ß lna¡r sich anschließend benrühen' tliese

Problemlösung verstäncllich und folgerich'

tig darz.ustellen' Die Eigenverantrvortliclr'

keit, bezogen auf den Einzellall' n'irtl dern
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Aktenbildttttg

Alle gerichtlichen Protokolle. Eingaben der Parteien, Beila-

gen! etc. ',verden zu einem Akt vereinigt. Alle Aktenstücke

(ausgenontmen die Beilagen, die den Pa¡teien zurück-

zustellen sincl). erhalten eine fortlaufende Seitenzahl' Die ein-

zclnen Geschäftsstücke werden zudent nrit einer Ordnungs-

nummer (ON) versehen. Die Zitierung aus dem Akt er-

folgt mit Ordnungsnummer und Seitenzahl (z' B, Aussage des

Zeugen NN in ON 5, Seite 67).

Akteutunschtag

Der Aktenumschlag enthält die Bezeichnung der Sache. Die

Aktendeckel haben eigene Farben für die Geschäftsgattungen

(Zivi lsachen gelb, Strafsachen rot' Aufierstrei tsachen grau.

Arbeits- und Sozialrechtssachen rosa bzrv. orange, Konkrtrs-

und Ausgleichssaclien braun. Exekutionssachen blaugrau).

Akteuzeiche¡¿

Jeder Akt erhält ein eigenes Aktenzeiche¡r. Es besteht aus dem

jeweiligen Zeichen der Geschäftsgattung (siehe Punkt 4.).

einer jährliclr fortlaufenden Zahl aus dem Register und

nach einem Schr'ägstrich aus den beiden letzten Zahlen des

Antallsjahres (2. B. C t00/89). Bci größeren Gerichten mit

mehreren Gerichtsabteilungen rvird auch noch die Zahi der

Abteilung angeführt (3 C I 00/89).

Gattungszcíchen

Häufig vorkomnrende Gattungszeichen sincl

C Zivilsachen (Bezirksgelicht)

Cg Zivilsachen(Geríchtshofersterinstanz)

cga

cgs

U

Vr

Ur

Hv

A

P

Sw

Jv

arbeitsgerichtl iche Sachen

soz-i a I gerichtl iche S achen

Strafsachen (Bezirksgericht)

S trafsachen (GerichtshoÐ

Strafsachen beim Untersuchungsrichter

Strafsachen beim Verhandlungsrichter (Gerichtshot)

Verl a s.se n sc h a f ts s ac hen

Pflegschaftssac hen

S ac hrv a lters c h a ft ss achen

Justizverwaltungssachen

5. B e ila g e nke n nze ic h n u rt g

Aul den Beitagen ist clas Aktenzeichen ersichtlich zu rnachen-

Sie sind außerdenr je nach dem Vorleger zu bezeichnen:

a) Die vom Kläger (Antragsteller) vorgelegten Beilagen mit

lateinischen Großbuchstaben (./A).

b) Die vom Gegner Íorgelegten Beilagen mit arabischen

Ziffern.

c) Die von anderen Personen vorgelegten Beilagen rnit römi-

schen Ziffern.

6. Registerfíihrung

Atle Akten rverdett in Registern nach Geschäftsgattungen und

nach Gerichtsabteilungen mit den wesentlichsten Daten ein-

getragen. Das Register in Zivilsachen bei den Bezirksge-

richten wird automationsunterstützl gefülìrt.

(Entn. mit Genehtnigung d.ltetf - Sen.Präs' Dr' Helnut Hubncr,

Lìnz, de nt l/ o ru'a gs skriPttun,, D e r SacÌtt' erst öndi 8e" .)

Gutachter hier regelmãlJi-s bervußt. lvlan

wird dies bei der Anwendung von Fachricht-

linien l¡esonders beachten nrüssen Il], da

diese ja re-eelmäßig für den Normalfall er-

stellt sind. Gerichtliche Fragcstellungen ha-

ben oft auch ganz andere z.eitliche Abslânde

zu dem zu beurteilcnclen Geschehen rvie cler

normale Bertrfsfall.

Bei einzelnen Fallgruppen (s. Abb.3) lie-

len sìcherlich bereits Vorgaben für<len Gut'
achter aus Entscheidtrngen der Höchstge-

richte vor. Dies gilt etu,a ftir Krida-Gutach-
len bzw. bei Fragestellungen zu¡n Schaden-

ersatz und zu Unterhaltsleistungen. Auch in

Der W irtschaltstreuhänder 4195 rc'n/e

cliesen Fãllen ist imnler rvieder die Frage atrf -

zuq,erl'en. ob dicse Jtrdikatur auf dcn stritti-

gen Einzelfall anwendbar isl.

3 .4. Exkurs: U nterlmltsbentes-

s Lu1 8 s g r utl cl l a g e nb e s c h r e i b u tt g

clw'c:h den OGH

Zur Unterhaltsbenlessttng genr. ¡s l'10

Abs. 1 ABGB rl'ird beispielsrveise vom OGH

ir¡ Urteil vom I 9. Jänner 1993, 5 Ob 50 l/93'

von der i.ibergeordnetcn Zielsetzung bis zttrll

DetailmalJstab gleichsanr eine Anrveisung

für den Gutachter gegeben.

Danach ist die Unterhaltsbemessun-Ê u.a-

..an cler LeistungslÌihigkeit des zur Zahlung

von Geldunterhalt vcrpflichtetcn Elternteils

zu orientieren (SZ 63/60 ua). Maßgeblich ftir

die Beurteilung der Leistungsftihigkeit ist in

erster Linie die sich aus dem Gesa¡nteinkom-

rnen des Unterhaltspflichtigen nach Abzttg

von Steuern und öl'fentlichen Abgaben vont

Einkonlnten ergebende tatsächliche wirt-

schaltliche Lage. sonrit die Stlmnre der dent

U nterhal tschulclner tatsäclrlich zufließenden

verfüglraren ìr'littel.'' D¿bei ist díe Steuerbc-

messungsgrundlage nach t¡nlerhaltsrcchtli-

chen Grundsützen zu korrigieren. da eve¡ltu-
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Abb.3

G utac b tens auJircige fü r B uc h s acb uerstrindige
( b eisp i e th aft e Auþ a h lu,ng)

Kridagutachten - Fesrstcllung der objektiven und srrbjektiven Zahlungsunfähigkeit

($$ r46ffstcB)

Berriebswirtschaftliclle Wcrtermittlungen, Unternehmensbewertungen für verschiedene

Anlässe (2. B. Verlassenschaftsverfahren, Entschädigung, Betriebsunterbrechung)

Verdienstentgangsermittlun g

Unterhaltsberechnung

Überprüfung vorr Vernrögensverrvaltungen in Pfleg.schaftssachen' Cenehmigung der

Rechnungslegung bei nrinderjährigen Gesellschaftern

Schadenersarzprozesse: z. B. Buchhatrungsmångel, Richtigkeit und vermeidbarkeit

von Stcuervorschreibtrngen, Fehler bei Umgründungsvorgän'

gen, Schadensminderungspfl ichten

Herkunft von Geldbetrágen bei Ehescheidungen

Notrvendigkeit der persönlichen manuellen Mitarbeit irn Unternehmen (Errverbsunfâhig'

keitspension)

Ordnun,esmäfJi ge Cehal tsabrec hnu n g bei Künd igungen

Feststellung, ob hinreichend Einkommcn vorhanden ist. um Forcterungen abzudecken 
"

Prüfung der Ordnungsmäßigkeit von Hausabrechnungen

Ertragsfähi gkeit ei nes Gewerbebetriebes

Abrechnung des Hanclelsvertreterentgelts nach Kritericn des Klägers und des Beklagten :

ell vorgenontnrene steuerl i che u rr<J bi lanz-po-

liri.sche Gestaltun-ssrnöglichkciten ausz-tr-

schaltcn sind.

Wenn beim Unterhaltspllichti-sen die

Privatentnahmen höhcr sind als das korri-

gierte EinkomnÌetì. so bilden clie Netto-

privatentnahnìcn - das sind die Privatcnt-

nahnrcn, verminde¡t unr rlic ruf den Unter-

nelinrcnsgeu'inn entfallendc Eitrkornnren-

steuÐr - <lie Unter'grcnz-e dt-r Llnterhaltsbc-

nìessungsgruncllage. Nach dern Gerichtshol

ist sou,olll bei der Gerr'innernlìttltln-Q nach

$ 4 Abs- 3 ESrC (Einnahnren'Aus-eaben-

Rechnune) als auch bci dc¡ Cervinnernritt-

lung durch Bilanzierung -rirunds¿itz-lich 
dils

unterhft I tsrechtliclt relcr':rntc Durchs-chn i tt-

seinkornmen de r letztcn drei Wirtschaf tsjah-

f e vor tlenl U nterhirltsbenlessttngszcitratrln

I

z.ugruncle zu legen, wobei rnan bei clen Ur-'

teilsausfiihrungen erkennt. claß die Kennt-

nisse des Cerichtes über die verschiedenen

Gerr,innernrittlltngsartelì ergänz-ungsbedürf-

rig sinrl. Hicr könnte es angebracht sein,

ri,enn über die Schril't.sätz-e der Parteien keine

ausreichende Darstellung zum Höchstge-

rictrr -eelangt, dafi von diesem sachl'erstândi-

ce zugez-ogen rverden' So heißt es im OGH-

Lirreil treispiclsrveise. clafi '.auch inl Falle der

Gervinnennittlung durch Bilanzerstellung

einko¡rrnensverzcrrende GestaltLrngsnög-

lichkeiten gegeben sincì, mag clies arrch nicht

so leicht und in einem solchen Ausmaf3 ge-

schehen können. rvie irn Fall der Gervinner-

mittltrng nach $ 4 Abs.3 ESIG"-

Nach <lem Gerichtsltol lvird der Bilanz-

servi¡ln trnr ..trlolle steuerlich zu berücksich-

tigende Abschreibungsbeträge (denen keine

tatsächliche rvirtschaftliche Vermögensmin.

derung entspricht - wie z. B. im Fall desln-

vestitionsfreibetrages) sowie um 50 7o der

als Betriebsausgaben steuerlich anerkannten

lnland.stagesdiâten zu erhöhen, sodann aber

um die darauf entfallende Einkommensteuer

zu vermindern sein". Hinsichtlich der Hin.

zurechnung von außerordentlichen Aulwen.

dungen hat der OGH im zu enbcheidenden

Einzelfall darauf hingewiesen, daß eint

Schadenersatzfbrderung dann anzusetzen

ist, wenn naclt Grundsätzen ordnungsmáßi.

ger Buchfúhrung eine Aktivierung erforder.

lich gewesen wiíre.

3.5. Attþatrdes Ðì

s c hr if t Ii c lt e n G ut a c lxt ens

Die Gutachten von Buchsachverst¿indi-

gen werden regelmäßig schriltlich erstellt.

Die Grobgtiederung ergibt sich zumeist rvie

folgt:
l) Auftrag,
2) Unterlagen und Ablauf der Gutachtencr-

stellun-e

3) Befuncl

4) Gutachten

5) Zusammenfassun-g uncl abschließende

Bemerkun-q

Während in Befund <iie Beschreibung

der relevanien Tatsachen erfolgt, rvcrden die

Schlußfolgerungen im Gutachten dargc--

stellt. Es werden diese Punkte regelmanigefl)

ne rveitere Untergliederung erfordern.

In beiden Teilen ist die (intersubjektive)

Überprüfbarkeit besonclers zu beachten' die

erst die Verkehrsfähigkeit eines Ctrtachtcns

ergibt. Wenn heute auf die Verstänc{lichkeit

der Gutachten besonders hingerviesen s'ird'

so darf es dadurch jetlenfalls nicht zu un-

zulässigen Vereinfachungen vom fach lìchcn

Gesichtspunkt kommen.

Wenn öfter vorgervorfe n ivirrl. tla8

Buchsachverstzindigengutachten nur Zlh-

lenkolonnen enthalten, so wird man darauf

aufmerksam gemacht, daß ein Gutachter Be-

richtcrstattungsgrundsätze zu beachten hat'

Eine Abhilfe ge-een den genannten yç¡¡u'urf

bringt etwa die verbale Erläuterung dcr zif'

fernmäßig vorgebrachten Analysen' Ditmtl

rvircl e.s dem Richter ermöglicht. das Cutirch'

vgt Dcr V/irtschaftstreuhäncler 4/95
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ren in sein (verbales) Urteil einzuarbeiten'

So kann also ein KompromifJ zwischen der

ausführlichen ziffernmäßigen Darstellung,

die oft schon i¡n Hinblick auf eine Vorsorge

gegen die Heranziehung zu einer Sachver-

itandigenhaftung notwendig ist, und den Er-

fordernissen dcs Richters hergestellt rver-

¿.¡. f,s wircl so auch vermieden, daß unrve-

sentliche Zitierungen im Urteil erfolgen' clie

deshalb aufgenommen werden, weil nur we-

nige Aussagen eines Buchsachverständigen-

gutachtens l'erbal dem Richter zur Verfü-

gung gestanden sind.

3.6.Mündlich.e

à Gutachtenserörteru,xg
;y

Wird zur Gtltachtenserörterung I l2] eine

Gerichtsverhandlung anberaumt, so stellt

dies für den Sachverständigen regelmäßig

die,,stunde der Wahrheit" dar. Der Richter

muß sich auf die ,,Richtigkeit" des Gutach-

tens verlassen können. Das heißt, daß das

Gutachten nicht durch die vorgebrachtcn

Gegenargumente erschüttert wird. Die Par-

teien, insbesondere <leren Anrvälte, werden

aus dem jeweiligen Interessensstandpunkt

das Gutachten entweder angreifen oder ein-

seilig auswerten. Ilier zeigt es sich, rvie

rvichtig es ist. das Cutùchten unabh2ingig

vom Ausgang des Proz.esses und völlig treu-

tr¿l von Parteienstandpunktetr zu erstellen,

wobei na{urgcmäß bei der Niederschrift die

zu erwartende Argunlentation bereits über-

dacht wird.

Bei komplizierteren Gutachten sollte der

Gutachter daraufdrängen. daß in den Anträ-

gen zur Gutachtenserörterung zumindest clie

grundsätzlichen Fragen bereits schril'tlich

formuliert sind. Dics ist aus prozeßökonomi-

schen Gründen wünschensrvert, da sich der

Gutachter darauf vorbereiten kann' Atrch

Privatgutachten [l31. sorveit sie nicht sclton

zu Beginn des Prozæsses vorgelegt rvorden

sind, werden in dieser Phase vielfach beige-

bracht. Wenn das Gerichtsgutachten gegen

das Privatgutachten Stand hãlt, führt dies rc-

gelmäßig dazu, daß Prozesse rascher vergli-

chen werden.

3 ,7 , Gebültrenanspruclx

B is zur Gebührenanspruchsgesetznovel-

le 1994 rvar oltnals eine angemessene Ver-

giitung für die Buchsachverständigentätig-

keit nicht zu erreichen, da der $ 50 CebAG

diesem Ziel entgegenstand. Durch die er-

satzlose Streichung dieser Besti¡nmung ist

nunmehr nach $ 34 GebAG die Vergütung in

der Höhe zuzusprechen, die der Sachverstän-

dige für eine gleichc oder ¿ihnliche Tätigkeit

inr außergerichtlichen llrrverbsleben übli-

cherweise bezöge. Dlmit sind die autono-

nren Henor¿rrichtlinien fiir Wirtschaftstreu-

hlinder heranzuziehen.

Zu beachten ist, claß der Anspruch auf

Gebtihr spätestens vierzehn Tagc nach Ab-

sclrluß der Täligkeit bci sonstigem Ge-

bührenverlust bei Gericht geltend zu nrachen

ist. Der Sachverständige hat die Unlstände,

Ë'.*;-
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die ftir die Gebührenbestimmung bedeutsam

sind, zu bescheinigen ($ 38 GebAG). Im Hin-

blick auf Verfahrensverzögerungen sollte

regclmäßig auf der Honorarnote beantragt

rverden, das Gericht möge die Gebühr vor

Rechtskraft des Beschlusses Überweiscn.

4. Schlußbemerkung

Die Ausführungen konnten nur einzelne

Aspekte der Buchsachverstándigentätigkeit

für das Gericht erÖrtcrn' Wichtig ist, daß sich

der Sachverständige nicht scheut. in den

Phasen vom Auftrag bis z.ur Abgabe des Gut-

achtens. laufencl mit dern Cericht Kontakt zu

halten. Sicherlich erlordert diese notrvendi-

ge Kommunikation noch einen Lernprozeß

für beide Seiten.

Über die Bestrebungen nach einer Sach-

verständigenzertifizierung uud -akkreditie-

rung [14] irn Rahmen der Qualitätsnormen

der ISO 9000-Reihe bzrv' EN 450 I 3 werden

die bisher geringen Harrnonisierungsansâtze

in der Europäischen Union möglicherrveise

rasche¡vorangehen bzw. rvird die zukünftige

Entwicklung des Sachverständigenrvesens

mitgeprägt.

[] Hauptvcrband dcr allgernein beeideten ge-

richtlichen Sachvcrstândigen Österreichs'

Standesregeln, kundgemacht in der Zeit-

schrift ,,Der Sachverständigc". H. 2/92'

[2] Diese liegen inTeilbereichen -etrva auf dent

Gebíet der Abschlutipriifung und der Unter-

nehmensbewe¡tunB - vor.

l3l Vgt. erwa MÌiller, K., Dcr Sachver.stãndigc

im gerichtlichen Verfahren, Handbuch des

Sachvcrständigenbeweises. 3. Auf l', I'leidel-

berg 1988, Aicher.I.,Funk'8. (Hrsg'), Det

Sachverstãndige irn Wirtschaft'slebcn. Wiell

1990. S. auch I;'a-tl¿¡, P., Rechtsfragen ìn

Sachverstäncligengutítchten, 
p.t $3çltvcr-

ständige ll. | 193,5.22f .

[4] Vg,l. Sachverstândigen- und Dolmetscherge-

.setz (DSC). BCBL' 137/75, und Ge-

bührenanspruchsgesctz 1975 idF der Geb-

AG-Novelle 1994. BCBI. 136115, 623194'

Eine Kommcnrierung gebcn Krantncr' Il ,

schntitlt. ¡1.. SDG/GebAG 1975, 2. Aufl.,

Wicn 1987. Þer $ 2 Abs. 2 DSG lautet; Fiir

die Eintragung in die Sachverstrindigcnliste

für ein bestinlnlles Fachgcbict nlüssen fol-

gende Voraussetz.un gen gegeben sein:

f . inderPersondcs Bewerbers

a) Sachkundc.

10

b) zchnjährige, möglichst berufl iche füti g-

keil in verantrvortlicher Stellung auf

dcm bestinmten odereinem verwandten

Fachgcbiet unmittclbar vor der Einlra-

gung; eine fünfjlihrige Tätigkeit solcher

Art genügt, rvenn der Berverber als Be-

rufsvorbildung ein entsprechendes

Hochschulstudium ocler Studium an ei-

ner berufsbilderlden höheren Schulc er-

foì greich abgeschlossen hat,

vol le Geschiiftsflihigkeit'

körperliche und gcistige Eignung.

Vertrauensrvürdi gkeit,

österreichischc Staatsbiirgerschaft,

gcwöhnlicher Aufenthalt oder Ort der

beruflichen Tätigkeit im Sprengel des

Cerichtshofes L lnstanz', bei dessen Prä-

sidenten der Berverber die Eintragung

beantragt, und

geordncte rvirtschaftliche Verhältnisse;

der Bcdarf an allgemein beeideten ge-

richtlichen SachvcrständiSen fiir das

Ausmaß der Verzögerung und den [J¡f¿¡e
der erforderlichen Erörterungen um inrn.l
sanrt bis zu einem Viertel zu mindern."

(101 t\lit.ternay| inr Vortrag vom 8. Juni 1995 
1s.

O.Ö. Nachrichten in dicsem Heft).

[11] So fúhrt L¿l/s¿rr aus: ,,Zwar serzr nichr der

Gutachter im konkreten Einzelfall die Nor.

men, da er sie als Richtlinien und ähnliches

vorfindet- Doch kann der Normenkonsens

der Gruppe, zu der <ler Gutachter gehört. ....

problernarisch sein. Ubernimmt der Gutach-

ter solche Normen unreflektiert - schon urn

sich keinen Angriffen auszusetzen - so fühfl

se ine Arbeit nicht zu eincm mit dem Aufrrag

cntsprechenden sachgerechlen Ergebnis.

Diese Problenratik verstârkt sich, wenn Be.

gutachtungsnormen den Cutachter Ermes-

sensspielrãume belassen. wie Wertansat¿- -

frciräunle, <lic Höhe des kalkrrlatorischer$

Zinsfußes ui.'' (Lelfson. U., Zum Beitrag

von N. Sz.t¡rer.sÅi ,,Gutachten und Gutach'

ter". DBW 1980, S. 321.) S. auch Schlager.

J.. in Runttnol, P., Sc/rkrgcr'. J., Enteig-

nungsentschài<ligrtng. Wien Igtl I 
' 
S. 2ó8.

I l2] Wenn in den erlüuternclcn Bemerkungen det

Gebührcnanspruchsgesctz-novclle 1994 her-

vorgehoben rvircf' daß nebcn der Raschheit

auch clie Verstärìdl ichkeit und Nachrollzieh'

barkeit dcr Gutachten t¡csonclers gcfördert

und das Erfor<lernis tler Erö¡terung schriftli'

cher Gut¿¡chtctr möglichsr hintangchalten

rvertlen soll, so wird clie Erörterung bci den

schwierigcn Fragestellurrgen. die an Buch-

. sachverständige herangettagen rve¡den

.i schon dcshalb beantragt rverden. rveil natrtt'

' gemäß verschicdene Standpunktc der Partci

. ãn unterschiedliche Berrrteilungen naclt sich

' ziehen. Dies ruft gleichsarn ein ,,Nachfas'

.sen" hervor. S. wcilers dazo Kranntr'H'{l
! Die.,Alhnachr'' '... S.2ó ff-

[l3] S. dazu etrva Ro/lrlagerr, l'', Vonl Ntrtzcn

und von dcn Gcfahre¡l cler Privatgulachtcn'

Der Sachver.stlinctige' H. I /95. S ' 2 ff-

[4] Vg1. etrva Ror¡r, M., ISO 9000 auch ftir Gut'

achtcr,DcrSaclìverständige H' j/94'S 4ft'

Kotb, E-,4 , Stancl <ìcr Qualitátssichentng

nach Euronorm 450 I 3, Der S¿chverständige

H.Z¡t¡5, S- 3 ff'. Kørrr'¡r¡' H" Dcr Sachrer'

ständige in tler Europäischen Geneinschaf¡'

Dcr Bãtriebsivirt' H. 2/93. S' 3il fl Folgcndc

Aussage von K<¡r'trr¿¡ sollte jctlcnfalls crnsl

gcnommen rverden: ..Die Nornr EN J:u.t-'

úasiert auf clem tinclarnentalen lrrtunr- der

darin be.stcht. <lie Qualitat dèr Frcibcnrfl':t

durch die Überwachung nlit halb so gulcn

Kräften sichern zu wollen"' (Kan rat' Ìl'Cse'

fahren ltir den Freiberufler' Ursaclrc licgt tn

rveit úberzogencr Rtrglclncntieruns (lcr Etl-

ropäischen Ñornr EN 45013' Dcr Bctriebv

wirl H. l/95' 5.456') Ü

ve/t' Der Wirtschaftstreuhünder J/95

c)

d)
e)

0
c)

t51

h)

2.

Fach*ee b ie.t des Berverbers-

Neuhul¡cr im Vortrag vom E. Juni 1995 (s'

O.Ö.Nachrichten in dicscm Heft).

Zitiert in: DerBetriebsivirt H- 3/9 l. S'40'

Krantner,H., Die ,,Allmacht" des Sachve¡-

ständigcn - Überlegungen z-ur Unabhângig-

keit und Kontrolle der Sachvcrständi-

gcnt¿itigkeit, Wien t990, S. 32; s' auch

Krttnuncr, H., Die Rechte des Sachverstãn-

di*een, Der Sachverständige, H ' 3/94' S' 3 I ff'
Vgt. lVa.grrei, P., Sachverständi genhaftung

bei Fachgebietsüberschreitung, Der Sach-

verständige H. I /90' S. 2f-

In $ 25 Abs. I GebAG wird ausgeführt: ,,Der

Anspruch auf die Gebühr tichtct sich nach

dem dem Sachverständigen erteilten gericht-

lichen Auftrag; hat der Sachverständige

Zweifel über den Umfang und Inhalt des ge-

richtlichen Aul'trags, so hat cr die lüeisung

des Cerichtes einz.uholen- lst der bekanntgc-

gebene Zrveck der Untersuchung erreicht' so

har der Sachverstándige für dariibcr hinaus

erbrachte Leistungen keinen Gebührenan-

spruch."

tot

t7l

f8l

ß

[9] Der $ 25 Abs. 3 GebAG bringt folgende

S anktion: ,,lst dic Tätigkeit des Sachverstän-

digen aus seinem Verschulden unvollendet

geblieben, so hal er keinen, sonst nur einen

Anspruch aul die sciner unvollcndeten

Tätigkeit €ntsprechende Gebühr' Hat der

Sachverstãndige ar¡s seinem Ve¡schulden

seine Tätigkeit nicht innerhalb der vonr Ge-

richt festgelegten Frist erbracht oder sein

Gutachren so mangelhaft abgefaßt, daß es

nur deshalb einer Erörterung bedarf' so ist

die Gcbúhr fiir Mühewalttrng nach richterli-

chem Ermessen unter Bedachtnahme auf das

den Sachverstândigen treffende Verschul-

den. die Dringlichkeit cles Verfahrens' das

.tdL


